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1 Geltungsbereich 

1 Diese Brandschutzrichtlinie legt fest, was für allgemeine Anforderungen Brandmeldean-
lagen zu erfüllen haben, sowie wo und wann Bauten und Anlagen mit Brandmeldeanlagen 
zu überwachen sind. 

2 Nicht Gegenstand dieser Brandschutzrichtlinie sind Detailanforderungen, die bei Pla-
nung, Einbau, Betrieb, Wartung und Prüfung von Brandmeldeanlagen als Stand der Tech-
nik zu beachten sind. 

2 Anforderungen 

Brandmeldeanlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen und so beschaffen, be-
messen, ausgeführt und in Stand gehalten sein, dass sie wirksam und jederzeit betriebsbe-
reit sind. 

2.1 Allgemeines 

1 Brandmeldeanlagen haben einen entstehenden Brand selbsttätig festzustellen und zu 
signalisieren sowie gefährdete Personen und Einsatzkräfte zu alarmieren. Sie können zur 
Ansteuerung und Inbetriebsetzung von Brandschutzeinrichtungen eingesetzt werden. 

2 Art und Anordnung der Brandmelder richten sich nach Nutzung, Umgebungsbedingun-
gen, Raumgeometrie und Überwachungsfläche. 

3 Die Täuschungssicherheit von Brandmeldeanlagen muss mehr Beachtung finden als ei-
ne unnötig hohe Ansprechempfindlichkeit. Diese darf andererseits, insbesondere bezüglich 
der Personensicherheit, nicht in unzulässiger Weise verschlechtert werden. 

4 Brandmeldeanlagen sind so zu kennzeichnen, dass eine Identifizierung der verantwortli-
chen VKF-anerkannten Fachfirma und des Herstellers gewährleistet ist. 

2.2 Überwachungsumfang 

2.2.1 Grundsätzliches  

1 Brandmeldeanlagen für Vollüberwachung umfassen gesamte Bauten und Anlagen. 
Ausgenommen sind davon ausdrücklich befreite, feuerwiderstandsfähig abgetrennte Räu-
me und Bereiche. 

2 Eine Teilüberwachung muss mindestens die Fluchtwege sowie Räume mit erhöhtem 
Brandrisiko erfassen. Sie erstreckt sich immer über einen ganzen Brandabschnitt. Die 
Brandschutzbehörde kann den Überwachungsumfang auf weitere Brandabschnitte aus-
dehnen. 

2.2.2 Ausgenommene Bereiche (siehe Anhang) 

Folgende Räume oder Bereiche können von der Überwachung ausgenommen werden: 

a Nassräume wie Waschräume und Toiletten, wenn darin keine brennbaren Vorräte oder 
Abfälle aufbewahrt werden und die Umfassungswände nicht brennbar ausgeführt sind; 

b Installationsschächte, die nicht zugänglich sind (keine Revisionsöffnung) oder keine Ak-
tivierungsgefahren (z. B. Schalt-, Steuerungs- Regelgeräte und Schaltschränke) enthal-
ten; 

c Zivilschutzräume, die in Friedenszeiten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden; 

d Schächte für Aufzüge mit separatem Maschinenraum; 
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e Wohnbereiche, die als Brandabschnitt mit dem erforderlichen Feuerwiderstand abge-
trennt sind; 

f überdachte Laderampen und Lagerbereiche unter Vordächern, bei denen kein Brandri-
siko durch Bauart oder Materiallagerung oder Motorfahrzeuge, Anhänger, Wechselcon-
tainer, usw. besteht; 

g Bereiche unter Galerien, welche nicht breiter als 3 m und eine Fläche unter 30 m2 auf-
weisen; 

h Zwischenräume oberhalb Unterdecken und unterhalb Doppelböden mit einer Brandbe-
lastung von weniger als 50 MJ/m2 und keiner Aktivierungsgefahr wie Transformatoren, 
Vorschaltgeräten oder Motoren für Lüftungsklappen (in die Berechnung der Brandbelas-
tung sind auch die den Zwischenraum begrenzenden Bauteile – mit Ausnahme der Bö-
den - mit einzubeziehen). 

Wenn eine örtlich begrenzte Brandbelastung von weniger als 100 MJ/m2 oder weniger 
als 100 MJ/Laufmeter und keine Aktivierungsgefahr vorhanden ist, wie z. B. durch ein 
Kabeltrassee und Vorschaltgeräte etc., ist keine Zonenüberwachung vorzusehen. 

2.3 Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil 

1 Brandmeldeanlagen, die mehr als eine Meldergruppe umfassen, müssen an einem si-
cheren (Flucht- und Rettungsweg bzw. Feuerwehrzugang) für die Feuerwehr leicht zugäng-
lichen Standort mit einem genormten Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil ausgerüstet sein. 

2 In unmittelbarer Nähe des Feuerwehrbedien- und Anzeigeteils ist die Betriebszustands-
anzeige der Brandmeldeanlage anzuordnen. 

3 Der ungehinderte Zugang für die Feuerwehr ist zu gewährleisten. 

2.4 Alarmierung 

2.4.1 Allgemeines (siehe Anhang) 

1 Jedes Ansprechen der Brandmeldeanlage muss einen internen und externen Alarm 
auslösen. Der externe Brandalarm ist direkt auf die öffentliche Feuermeldestelle zu über-
mitteln. 

2 Ausschaltungen und Störungsmeldungen der Brandmeldeanlage oder Übertragungs-
strecke sind optisch und akustisch zu signalisieren sowie selbsttätig an eine ständig be-
setzte Stelle weiterzuleiten. 

3 Anlagebetreiber haben eine auf die Verhältnisse abgestimmte Alarm- und Störungsor-
ganisation zu erstellen. Es muss gewährleistet sein, dass gefährdete Personen alarmiert 
werden. 

2.4.2 Anwesenheits- und Erkundungsverzögerung 

1 Die verzögerte Übermittlung einer Brandmeldung an die öffentliche Feuermeldestelle 
mittels der Anwesenheits- und Erkundungsschaltung ist nur während der Anwesenheit 
(z. B. während der üblichen Arbeitszeit) einer personell ausreichend dotierten und instruier-
ten Alarmorganisation zulässig (mindestens zwei instruierte Personen an der Arbeit). 

2 Der Anlageeigentümer oder Anlagebetreiber muss die Echtheit von allfälligen Brand-
meldungen unverzüglich abklären und ungewollte Alarme abfangen. 
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3 Es gelten nachstehende Bedingungen: 

a die Anwesenheitsverzögerung darf 3 Minuten nicht überschreiten; 

b die Erkundungsverzögerung darf 5 Minuten nicht überschreiten. 

4 Die Anwesenheits- und Erkundungsverzögerung darf nur manuell aktiviert werden und 
muss am Ende der üblichen Arbeitszeit, mindestens 1 mal täglich, selbsttätig auf „unverzö-
gert“ zurückgestellt werden. 

2.4.3 Alarmierungs- und Steuereinrichtungen (siehe Anhang) 

1 Akustische und optische Alarmierungseinrichtungen müssen gefährdete Personen im 
überwachten Bereich alarmieren und der Feuerwehr das rasche Auffinden der Brandstelle 
erleichtern. 

2 Für optische Alarmierungseinrichtungen sind Lampen oder andere aktive Anzeigeele-
mente zu verwenden. 

3 Anzeigeelemente von Anzeigetableaus müssen gut sichtbar und eindeutig unterscheid-
bar anzeigen. 

4 Raumanzeigelampen müssen von den Zugangsrichtungen aus gut sichtbar und eindeu-
tig erkennbar sein. 

5 Brandmeldeanlagen können dem Brandschutz dienende Einrichtungen wie Brand-
schutzabschlüsse, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Aufzüge, Lüftungsanlagen, auslö-
sen. 

6 Bei selektiven Brandfallsteuerungen sollte deren Auslösung in der Regel nicht über 
Handfeuermelder erfolgen (ist im Brandschutzkonzept zu berücksichtigen). 

7 Brandfallsteuerungen sind zu dokumentieren und zu prüfen. 

8 Zusätzliche örtliche Anzeigen und Alarmierungseinrichtungen sind dort anzubringen, wo 
sie für die Alarmierung der für den Brandschutz verantwortlichen Personen erforderlich 
sind. 

2.5 Brandmeldezentralen 

1 Brandmeldezentralen und Fernsignaltableaus sind an einem sicheren, leicht zugängli-
chen Standort zu installieren. 

2 Der Brandabschnitt, in dem sich die Brandmeldezentrale befindet, ist zu überwachen. 

3 Mehrere Bereichszentralen am gleichen Standort sind in einem separaten, mit Feuerwi-
derstand El 60 (nbb) ausgeführten Raum unterzubringen. In diesem Raum können weitere 
Sicherheits-, Klein- und Niederspannungs- sowie Telekommunikationseinrichtungen unter-
gebracht werden. 

2.6 Kombinierte Anlagen (siehe Anhang) 

1 Es dürfen nur Anlagenteile mit einer Brandmeldeanlage kombiniert werden, die alle An-
forderungen für das entsprechende Teilsystem erfüllen. 

2 Funktionen wie Detektion, Anzeige, Bedienung und Alarmierung müssen eindeutig der 
jeweiligen Applikation zugeordnet und unmissverständlich bedienbar sein. 

3 Sowohl bestimmungsgemässe, als auch fehlerhafte Funktionen und Bedienungen von 
Teilsystemen dürfen nicht zu unerwünschten Auswirkungen in andern Teilsystemen führen. 
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2.7 Meldergruppen 

2.7.1 Allgemeines 

1 Der gesamte Überwachungsbereich ist in Meldergruppen zu unterteilen. Die Melder-
gruppen sind so festzulegen, dass eine rasche und eindeutige Anzeige und Ermittlung des 
Brandortes möglich ist. 

2 Treppenhäuser, Licht-, Aufzugs- und Installationsschächte sowie turmartige Aufbauten 
sind zu einer Meldergruppe zusammenzufassen. 

2.7.2 Brandmelder 

In Zwischenräumen oberhalb Unterdecken und unterhalb Doppelböden sowie in Versor-
gungs- und Transportkanälen, Klima- oder Lüftungsanlagen angeordnete Brandmelder sind 
entweder zu eigenen Meldergruppen zusammenzufassen oder es muss auf einfache Wei-
se erkannt werden können, in welchem Teilbereich Melder angesprochen haben. 

2.7.3 Handfeuermelder 

1 Handfeuermelder sind in Fluchtwegen (z. B. unmittelbar bei Ausgängen, Durchgängen, 
Treppenhäusern, Löschposten) und besonders gefährdeten Bereichen gut sichtbar anzu-
bringen. 

2 Handfeuermelder dürfen nicht mit anderen Schaltelementen wie Lichtschalter oder Lift-
knopf verwechselt werden können und nicht der Gefahr von mechanischer Beschädigung 
ausgesetzt sein. Die Montagehöhe beträgt ca. 1.50 m. 

3 An Stellen wo mit Missbrauch zu rechnen ist, können Handfeuermelder mit einem zu-
sätzlichen plombierbaren, transparenten Kunststoffdeckel versehen werden. 

4 Handfeuermelder in Treppenhäusern, welche über mehr als zwei Untergeschosse füh-
ren, sind vom Erdgeschoss oder vom Feuerwehrzugang ausgehend nach unten in den Un-
tergeschossbereich und nach oben in den Obergeschossbereich in jeweils eigene Melder-
gruppen zusammenfassen. 

2.7.4 Raumanzeigelampen (siehe Anhang) 

1 Um der Feuerwehr jederzeit eine rasche und eindeutige Ermittlung des Brandherdes zu 
ermöglichen, sind bei den Zugängen zu überwachten Räumen Raumanzeigelampen zu in-
stallieren. 

2 Ausnahmen sind zulässig bei: 

a Betrieben mit ständiger Anwesenheit (24 Stunden / 365 Tage) von mehreren Perso-
nen mit guten Gebäudekenntnissen (Logendienst, Wächterdienst, Technischer 
Dienst). Diese müssen jederzeit die Zugangswege öffnen können und einen Lotsen-
dienst für die Feuerwehr gewährleisten ohne sich selber zu gefährden; 

b Beherbergungsbetrieben in Bettengeschossen mit beschrifteten Zimmern inklusive 
Kennzeichnung der Zugangswege; 

c einzelnen Räumen grösser 400 m2 mit eigener Meldergruppe und beschrifteten Zu-
gängen; 

d Zugängen zu Korridoren und Treppenhäusern. 

3 Raumanzeigelampen sind auf einer Höhe von mindestens 1.70 m über Boden anzuord-
nen. 
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2.8 Planung, Einbau und Betrieb 

2.8.1 Allgemeines 

1 Für die Detailanforderungen bezüglich Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung von 
Brandmeldeanlagen gelten die VKF-anerkannten technischen Spezifikationen der Herstel-
lerfirmen (siehe Ziffer 6 „Weitere Bestimmungen“). 

2 Brandmeldeanlagen sind den neuen Verhältnissen anzupassen, wenn Bauten und An-
lagen geändert, erweitert oder umgenutzt werden. 

3 Brandmeldeanlagen sind durch von der VKF-anerkannte Fachfirmen für Brandmeldean-
lagen zu planen, einzubauen und in Stand zu halten. 

4 Brandmeldeanlagen sind auf andere Brandschutzmassnahmen abzustimmen. 

5 Es dürfen nur Komponenten eines Brandmeldesystems verwendet werden, für welche 
eine gültige VKF-Anerkennung vorliegt (siehe Ziffer 6 „Weitere Bestimmungen“). 

2.8.2 Dokumentation 

1 Für jede Brandmeldeanlage sind gut lesbare Orientierungspläne für den Feuerwehrein-
satz (mit Meldergruppen) zu führen. Diese sind beim Feuerwehrzugang gut sichtbar zu de-
ponieren. 

2 Für jede Brandmeldeanlage ist ein Kontrollbuch zu deponieren. 

3 Sämtliche Ereignisse und deren Ursachen wie Störungen, Brandalarme, ungewollte 
Alarme, Betriebsunterbrüche, Ausschalten von Meldergruppe, Funktionskontrollen, In-
standhaltungsarbeiten, Änderungen an der Anlage, Beurteilungen der Wirksamkeit, sind im 
Kontrollbuch lückenlos mit Datum, Zeit- und Ortsangabe sowie der verantwortlichen Person 
einzutragen. 

2.9 Sonderanwendungen 

1 Brandmelder für Sonderanwendungen kommen dort zur Anwendung, wo aufgrund von 
besonderen Umgebungseinflüssen oder Raumverhältnissen punktförmige Brandmelder 
nicht oder nur beschränkt eingesetzt werden können. 

2 Für Sonderanwendungen ist die Einwilligung der Brandschutzbehörde notwendig. Die 
Sonderanwendungen sind in der Anmeldung Brandmeldeanlage aufzuführen und zu be-
gründen. 

Typische Anwendungsbereiche sind: 

a besondere Umgebungsbedingungen bezüglich Temperatur,  Luftbewegung, Luftfeuch-
tigkeit wie Aussenanwendungen, Kabeltunnel, usw.; 

b hohe Räume wie Hallen, usw; 

c unzugängliche Orte (Instandhaltungsarbeiten) wie Kabelböden, Hohlböden, Hohlde-
cken, EDV-Anlagen, Reinräume, Regale, Kanäle, usw.; 

d Überwachung von Einrichtungen wie Laborkapellen, Staubfilter, Silos, usw.; 

e schützenswerte Kulturgüter wie Kirchen, Museen, Schlösser, usw. 

2.10 Vorübergehende Ausserbetriebsetzung und Ausfall 

1 Brandmeldeanlagen dürfen grundsätzlich nicht ausser Betrieb gesetzt werden. 
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2 Über voraussehbare, mehr als einen Tag dauernde Ausserbetriebsetzungen der Anlage 
ist die Brandschutzbehörde und die Feuerwehr durch den Betreiber bis spätestens drei Ta-
ge vorher zu informieren. Unvorhergesehene, voraussichtlich länger als 24 Stunden dau-
ernde Ausserbetriebsetzungen sind unter Angabe der voraussichtlichen Dauer des Unter-
bruches umgehend den gleichen Stellen melden. Die Meldungen haben mittels VKF-
Formular „Ausser - Inbetriebssetzung“ zu erfolgen. 

3 Änderungen, Erweiterungen und Reparaturen der Anlage sind möglichst rasch durchzu-
führen. Notwendige vorübergehende Ausserbetriebsetzungen haben tagsüber zu erfolgen. 
Die Wiederinbetriebnahme ist der Brandschutzbehörde und der Feuerwehr zu melden. 

4 Während des Ausfalles der Brandmeldeanlage oder von Teilen der Anlage sind andere 
geeignete Sicherheitsmassnahmen wie Rauchverbot, Stilllegung feuergefährlicher Be-
triebseinrichtungen, vermehrte Überwachung und erhöhte Bereitschaft der betriebseigenen 
Löschkräfte anzuordnen. 

2.11 Stilllegung und Rückbau 

1 Stilllegung und Rückbau von einer Brandmeldeanlage erfordern eine vorgängige Bewil-
ligung der Brandschutzbehörde. 

2 Nach der Stilllegung muss in allen Bereichen klar erkennbar sein, dass die Brandmelde-
anlage nicht mehr betriebsbereit ist. 

3 Notwendigkeit 

3.1 Allgemeines 

1 Je nach Personenbelegung, Geschosszahl, Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung 
sind Bauten, Anlagen oder Brandabschnitte mit ausreichend dimensionierten Brandmelde-
anlagen auszurüsten. 

2 Brandmeldeanlagen können verlangt werden: 

a in grossen, komplexen Bauten und Anlagen; 

b wo eine im Brandfall frühzeitige Ansteuerung und Inbetriebsetzung von baulichen und 
technischen Brandschutzeinrichtungen sowie von haustechnischen Anlagen gewähr-
leistet sein muss. 

3.2 Brandmeldanlangen für bestimmte Nutzungen 

3.2.1 Industrie-, Gewerbe- und Bürobauten 

Bei Industrie-, Gewerbe- und Bürobauten kann die Brandschutzbehörde eine Überwachung 
mittels Brandmeldeanlage verlangen, wenn: 

a die nach der Brandschutzrichtlinie „Schutzabstände - Brandabschnitte“ zulässigen 
Brandabschnittsgrössen überschritten werden, und die Brandmeldeanlage für die aktu-
elle Nutzung als technische Brandschutzmassnahme sinnvoll ist; 

b langsam anlaufende Brände (z. B. Schwelbrände) zu erwarten sind; 

c Wasser als Löschmittel nicht verwendet werden darf. 
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3.2.2 Beherbergungsbetriebe 

1 In Bauten und Anlagen, in denen sich Personen aufhalten, die dauernd oder vorüberge-
hend auf fremde Hilfe angewiesen sind (z. B. Spitäler, Alters- und Pflegeheime) ist eine 
Brandmeldeanlage mit Vollüberwachung erforderlich, wenn die Bettenzahl mehr als 
20 beträgt. 

2 In Bauten und Anlagen, in denen dauernd oder vorübergehend Personen untergebracht 
sind, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind (z. B. Hotels, Pensionen, Ferienheime) ist 
eine Brandmeldeanlage mit Vollüberwachung erforderlich für: 

a Bauten und Anlagen mit zwei Geschossen und mehr als 50 Betten; 

b Bauten und Anlagen mit drei oder mehr Geschossen und mehr als 30 Betten. 

3.2.3 Verkaufsgeschäfte 

In Verkaufsgeschäften sind Sprinkleranlagen mit Handfeuermeldern zu ergänzen. In Teil-
bereichen oder einzelnen Räumen ist eine Brandmeldeanlage zu installieren, sofern dies 
zur Ansteuerung technischer Brandschutzeinrichtungen erforderlich ist. 

3.2.4 Bauten und Anlagen mit Räumen mit grosser Personenbelegung 

In Bauten und Anlagen mit Räumen mit grosser Personenbelegung kann die Brandschutz-
behörde Brandmeldeanlagen verlangen. 

3.3 Besondere Bauten und Anlagen 

Besondere Bauten und Anlagen (z. B. Hochhäuser, Atriumbauten, Bauten mit Doppelfas-
saden, Verkehrsanlagen) sind auf Verlangen der Brandschutzbehörde mit Brandmeldean-
lagen zu überwachen. 

4 Projekte und Kontrollen 

4.1 Projekte 

1 Projekte von Brandmeldeanlagen (z. B. Neuanlagen, wesentliche Erweiterungen / Ände-
rungen mit mehr als 10 Brandmeldern oder 600 m2 Überwachungsfläche) sind vor Ausfüh-
rungsbeginn durch eine VKF-anerkannte Fachfirma für Brandmeldeanlagen der Brand-
schutzbehörde zur Kontrolle des Überwachungsumfangs mit dem VKF-Formular „Anmel-
dung“ und den Projektunterlagen in der Beilage einzureichen. 

2 Die Fertigstellung der Anlage ist der Brandschutzbehörde rechtzeitig vor der Abnahme 
mit dem VKF-Formular „Installations-Attest“ zu melden. 

4.2 Abnahmeprüfung 

1 Brandmeldeanlagen werden nach Vorliegen des VKF-Formulars „Installations-Attest“ ei-
ner Abnahmeprüfung unterzogen. 

2 Dies gilt auch für wesentliche Erweiterungen, Änderungen und den Ersatz bestehender 
Anlagen. 
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4.3 Ausnahme 

Wenn kein Systemwechsel vorliegt, d.h. der Überwachungsumfang der Brandmeldeanlage 
sowie das Erkennungsprinzip der einzelnen Brandmelder unverändert bleiben sowie die 
Zentrale nicht ersetzt wird, liegt keine wesentliche Änderung der bestehenden Anlage vor. 
Eine Anmeldung und Projektbeurteilung sowie Installations-Attest und Abnahmeprüfung 
sind nicht notwendig. 

4.4 Periodische Kontrollen 

1 Brandmeldeanlagen sind periodisch zu kontrollieren. 

2 Der Kontrollturnus richtet sich nach Art, Grösse und Nutzung der durch die Anlage 
überwachten Bauten, Anlagen oder Brandabschnitte. 

5 Betriebsbereitschaft und Wartung 

Anlageeigentümer und -betreiber sind dafür verantwortlich, dass die Brandmeldeanlagen 
bestimmungsgemäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind. 

6 Weitere Bestimmungen 

Erlasse und Publikationen, die ergänzend zu dieser Brandschutzrichtlinie zu beachten sind, 
werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB-VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 
3001 Bern oder www.praever.ch/de/bs/vs). 

7 Inkrafttreten 

Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantona-
len Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 
26. November 2010 für verbindlich erklärt und auf den 1. Juni 2011 in Kraft gesetzt. Die 
Verbindlichkeit gilt für alle Kantone, soweit im Einzelfall vom Interkantonalen Organ nicht 
eine Ausnahme gestützt auf Artikel 6 der IVTH bewilligt ist. 

www.praever.ch/de/bs/vs
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Anhang 

Ausführungen und Zeichnungen im Anhang erklären einzelne Richtlinienbestimmungen, ohne 
selbst Eigenständigkeit oder zusätzlich Vorschriftenstatus beanspruchen zu können. 

zu Ziffer 2.2.2 Ausgenommene Bereiche 

Beispiel Brandbelastung: 

100 MJ/m2
 entspricht: 

6.0 kg Holz pro m2 oder 

3.4 kg PVC pro m2 oder 

30 bis 35 Elektrokabel (4 x 1.5 oder 3 x 1.5 mm2
 pro Laufmeter). 

Die Brandschutzbehörde kann Nachweise für die Berechnung der Brandbelastung verlangen. 

(Siehe dazu auch Brandschutzerläuterung 115-03, „Bewertung Brandabschnittsgrössen“.) 

zu Ziffer 2.4.1 Allgemeines 

Ständig besetzte Stelle 

Eine ständig besetzte Stelle hat sicherzustellen, dass eine Intervention bei einer Störung jederzeit 
gewährleistet ist. Diese Stelle muss während 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr mit mindestens 
einer instruierten Person besetzt sein. 

zu Ziffer 2.4.3 Alarmierungs- und Steuereinrichtungen 

Brandfallsteuerungen 

Brandfallsteuerungen können sowohl selektiv als auch kollektiv erfolgen. Welche Steuerungsart 
gewählt wird ist abhängig von den Schutzzielen, der Gebäudegeometrie und von den anzusteu-
ernden technischen Brandschutzeinrichtungen. 

Kollektive Ansteuerung 

Bei der kollektiven Ansteuerung werden, sobald der Alarm auf der Brandmeldezentrale anliegt, alle 
anzusteuernden technischen Brandschutzeinrichtungen des Gebäudes gleichzeitig aktiviert. 

Selektive Ansteuerung 

Bei der selektiven Ansteuerung werden, sobald der Alarm auf der Brandmeldezentrale anliegt, die 
anzusteuernden technischen Brandschutzeinrichtungen gemäss den Zonenplänen aus dem 
Brandschutzkonzept aktiviert. Die Schutzziele für den Gebäudebereich (gemäss Zonenplan) wer-
den entsprechend dem Brandschutzkonzept auf diese Weise sichergestellt. 
In den restlichen Gebäudebereichen werden die angesteuerten technischen Brandschutzeinrich-
tungen nicht aktiviert. 

Brandfallsteuerungen dokumentieren 

Siehe dazu Brandschutzerläuterung Nr. 117-03 „Gewährleistung der Betriebsbereitschaft von 
Brandfallsteuerungen (BFS)“. 

zu Ziffer 2.6 Kombinierte Anlagen 

Eine kombinierte Anlage ist gegeben, wenn in einer Zentrale (CPU) zum Beispiel eine Brand- und 
Einbruchmeldeanlage betrieben wird. Das heisst in einem Gehäuse mit nur einer Bedienung und 
Anzeige für beide Anlagenteile. 

http://www.praever.ch/de/bs/vs/erlaeuterungen/seiten/115-03.pdf
http://www.praever.ch/de/bs/vs/erlaeuterungen/seiten/117-03.pdf
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zu Ziffer 2.7.4 Raumanzeigelampen 

Betriebe mit ständiger Anwesenheit 

Der Zugang für die Feuerwehr zu einem Brandherd muss sichergestellt sein. Das heisst einerseits, 
dass in weitläufigen Gebäuden eine entsprechende Führung sicher gestellt werden muss. Ande-
rerseits ist ebenfalls sicher zu stellen, dass in Gebäuden mit abgeschlossenen Bereichen (z. B. 
Gefängnisse) der Zugang für die Feuerwehr ermöglicht wird. Je nach dem kann das bedeuten, 
dass der Lotse, um sich selber nicht zu gefährden, Atemschutzträger sein muss. 

Kennzeichnung der Zugangswege 

Bei einem Geschosszugang aus Feuerwehraufzügen und / oder Treppenräumen muss einerseits 
das Geschoss erkennbar sein, andererseits die Richtung, in welcher die entsprechenden Zimmer-
nummern zu finden sind. Die Richtungsanzeige ist zumindest bei Verzweigungen zu wiederholen. 
Die Texte am Bedien- und Anzeigetableau müssen mit der Signalisierung übereinstimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(schematisches Beispiel „Signalisierung“) 

Geschoss 3 
Zimmer 1 - 9 

Zimmer 10 - 19 


